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Folgende Person ist berechtigt, das oben benannte Kind abholen zu dürfen. 
Sie ist bei Übergabe über relevante Ereignisse am Tag informationsberechtigt. 

Vor- und Zuname Telefon Unterschrift

          

          

          

Im Notfall (bei Nichterreichbarkeit der Sorgeberechtigten) soll folgende Person kontaktiert werden. Sie ist 
gleichzeitig abholberechtigt: 

Vor- und Zuname Telefon Unterschrift

          

          

Nachname, Vorname des Kindes

     

Personensorgeberechtigt Personensorgeberechtigt

          
Bei getrennt lebend: Kind hat hier seinen Lebensmittelpunkt:
☐ Ja  ☐ Nein  ☐ Wechselmodell (Regelungen vorlegen) ☐ Ja  ☐ Nein  ☐ Wechselmodell (Regelungen vorlegen)
Telefon Telefon
privat

     
privat

     
dienstlich

     
dienstlich

     
Handy

     
Handy

     
Kind krankenversichert bei:

Person:      Krankenkasse:      
Gesundheitsinformation zum Kind: 
Welche Krankheit, Allergie oder Einschränkung liegt vor und welche spezielle Behandlung, Medikation oder 
Vorsichtsmaßnahme ist notwendig?

     

Im Fall eines Zeckenbisses: Soll diese durch die KiTa entfernt werden?                ☐Ja        ☐Nein
Hinweis: 
Fremdkörper, wie z.B. Splitter werden durch die KiTa umgehend entfernt und die abholende Person informiert.
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Verfahrenshinweise und Datenschutzinformation
1. Die benannte Person bestätigt mit der Unterschrift, dass sie informiert ist und stimmt der Verarbeitung und 

Nutzung der Daten zu diesem Zweck zu.
2. Telefonisch erteilte Vollmachten haben keine Gültigkeit. 
3. Auf Verlangen haben abholende Personen ihren Personalausweis vorzulegen.
4. Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. weist darauf hin, dass Kinder unter 14 Jahren im Hinblick auf ihre verminderte 

Fähigkeit, Gefahren einzuschätzen, keine Kinder abholen sollten. Die Sorgeberechtigten haben genau zu 
prüfen, ob die Verantwortung für ein Kind unter 14 Jahren zumutbar ist.

5. Die Sorgeberechtigten tragen die Verantwortung für die Aktualität. Sind die Angaben nicht mehr aktuell, muss 
dieses Formular neu ausgefüllt werden. (Download über die Internetseite der Einrichtung)

6. Die erteilten Angaben unterliegen dem Datenschutz nach DSG-EKD (u.a. datenschutzgerechte Entsorgung).

Datum Unterschrift beider Sorgeberechtigte

     

Spätere Prüfung des Dokumentes auf Aktualität:
Die Sorgeberechtigten kontrollieren die Angaben und bestätigen nachfolgend mit Unterschrift. 
Sollte es Änderungen geben, dann muss ein neues Formular ausgefüllt werden (siehe Punkt 5) 

Datum Bestätigung durch Sorgeberechtigte

     

     

     

     

     

     


